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B!»» «ttnnirt Nib bev I. U. Och» In v«rn, und bt» Da» «idonnenim» à 78 Nummern »der Mrein Vier
«ixn Zollämtern. 4>> » ^ ^4 4 » ^ Sr. u»o ausser Lern voày

5 Franken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Samstag, den 4 April 1801. Viertes Quartal. Den 14 Germinal IX.

Vollziehungs- Rath.
Befthlnß vom is. Febr.

D« Voll; Rath, zur Vollziehung der Gesetze vom 15.
Christin. »8oo, und 5. Icuner «So», beschIicßl:

I.
In Betreff der Grundsteuer.

Art. 1. Der Finanzmililster wird für jeden Canton
einen Schatzungs- Oberaufseher ernennen, auf dessen

und des Obcrcinnchmcrs Vorschlag die Verwaltungs-
kamincr Dlstriklsaufseher zur Beyhülfe der ersten» be-

stellen wird. Diese Aufscher sollen mit den Einnehmern
und den andern Beamten die Aussicht nnd Leitung bey

der Verfertigung des Cadasters haben.

2. Bey Schätzung der Liegenschaften sollen die Kaufs-
preise der Verkäuffe, welche von dem i, Icnner »780,
bis auf den Tag der Einschreibung in den Cadaster statt
gehabt haben, zur Richtschnur und Grundlage genom-
men werden.

;. Zehen Tage nach Bekanntmachung des gegen-
wärtigcn Beschlusses soll in jeder Mum-ipaliläl ein Re-
gister eröffnet werden, in welches die Munizipalität alle

im Gemeindsbczirke befindlichen Liegenschaften und die

Namen ihrer Besitzer eintragen soll.

4. Jeder Eigenthümer soll unter der im Artikel 7

festgescztcn Straffe, entweder persönlich oder durch, einen

Prokurirle», und an dein ihm dazu anberaumten Tage,
seine in dem Temeindsbezirk besitzenden Grundstücke nnd
Gebäude, bey der Munizipalität einschreiben lassen.

5. Diejenigen Bürger, welche m mehrern Gemeinden
liegende Güter besitzen, oder in keiner der Gemeinden,
wo dieselben liegen, wohnhast sind, sollen jedes dieser

Güter in der Gemeinde, zu deren Bezirke es gehört, ein-
schreiben lass n; diese Angaben können persönlich, schuft-
lich, oder durch dazu Bevollmächtigte gemacht werden.

6. Bey der Angabe derjenigen Liegenschaften, welche

während dem in dem Art. 2 angezeigten Zeitraum erkauft
worden, sollen die Eigenthümer Kaufbriefe, oder m
deren Ermanglung Auszüge aus dcn Protokollen, össent«

liehe» Registern, oder andere die Kaufpreise und Beding-
nisse rechtlich anzeigende Schriften beyfügen; diese Bey«

lagen aber sollen ihnen sogleich nach geschehener Einschrei-

bung, wieder zu Handen gestellt werden.

7. Jeder Gruiidcigeiühümcr, welcher versäumen

würde, seine Liegenschaften inner der von der Munizi«
palilät zu bestimmenden Zcitfrist einschreiben zu lassen,

soll für dieses Jahr die doppelte Aussage von jeder nicht
angezeigten Liegenschaft, und über dieß die aus solcher

Unterlassung entstehenden Kosten bezahlen.

8. Jeder < der ein aus inchrery Liegenschaften beste»

hendes und samlnelhaft gekanfteS Aut besizt, ist verpflich«

let, den Kaufschilling auf jedes besondere Stük diefeS

seines Erwerdnisses-zu vertheilen, und diese Vertheilung
schriftlich oder sonst anzugeben, damit bey der Einschrei«

bnng jedes besonder» Stückes in den Cadaster sein ihm
zugedachter Werth oder Antheil von dem gesammten

Kaufschillingc könne beygefügt werden; und im Falle,
das. die Munizipalität oder ihre Geschäftsführer diese

Vertheilung nicht richtig finden würden, so soll sie die.
selbe durch Sachkundige untersuchen und berichtigen
lassen.

y. Wenn eine Liegenschaft während oberwähnten»

Zeiträume um einmal verkauft worden so soll der Kauf«
preis auf das Register in die Schatzungscolumme ge-

bracht werden und den Werth der Liegenschaft in Hin«
sieht auf die nach Vorschrift des Art. 12 zu verfertigende

Tabelle ausmachen; wenn aber eine Liegenschaft wäh»

rend der erwähnten Jahre zwey oder mehreremale ver»
> kauft worden, so soll der Preis von jedem dieser Käuffe

j in dem Register angemerkt, nnd der aus denselben sich



ergebende Mittclpms in die Schatzungscolumne einge.

tragen werden.

ic>. Alle während dem obbenannlcn Zeiträume mit
Inbegriff von beweglichen Gütern oder Fahrr.iffcn ver,

kauften Liegenschaften/ so wie diejenige»/ welche seit

dem lezten Verkaufe durch irgend einen Zufall eine Ab-

nähme von einem Achtel ihres Werlhes erlitten hätten,

sollen zu deni'nigen, welche die Hand nicht geändert

haben, geschrieben und auf gleiche Weise geschäzt werden.

In diesem leztern Falle sollen die Eigenthümer die wirk-
iich geschehene Abnahme durch die Belege ihrer Angaben
bescheinigen.

ri. Die Grundstücke/ aus welchen seit ihrem lezten

Verkaufe vorhandene Gebäude erweitert oder nene er-

richtet worden / so wie die Gebäude jeder Art / »wiche

auf Grundstücken stehen und erweitert oder neu erbaut
worden/ sollen gleichfalls durch Sachverständige geschäzt

werden.

is. Die einzelnen Kaufpreise und die Mittelpreise
derjenigen Liegenschaften/ welche nach Inhalt deS 9.
Artikels während dem angeführten Zeitraume verkauft
worden / werden zusammen den gesammle» Werth aller
dieser verkauften Liegenschaften ausmachen; von diesen

soll eine namentliche Tabelle mit Anzeige sowohl ihrer
einzelnen Kaufpreise und Mittelpreise/ als des durch die

im 8. Artikel vorgeschriebene Vertheilung sich ergeben,

den Werthes der besondern Stücke verfertiget werden.

Hieven sind jedoch die Waldungen ausgenommen / als
welche die Munizipaliläten nach besondern Vorschriften
schätzen sollen.

1? Um die Ungleichheiten in den Preisen der Grund,
stücke von gleichen! wahrem Wcrihe zu vermindern,
welche von verschiedenen Verkaufscpochen, von befon-
dern Umständen / oder von augenbliklichen Bequemlich-
keitcn der Käufer oder Verkäufer herrühren, soll der im
is. Artikel gesummte oder zusammengerechnete Werth
aller verkauften Liegenschaften eines und eben desselben

Gemcindsbczirks aus die verschiedenen in diesem gesamm-
ten Werthe begriffenen Liegenschaften also vertheilt wer-
dm, daß / indem die einen höher / die andern niedriger
nach Verhältniß ihrer Größe/ Beschaffenheit und des

gegenseitigen Werlhes geschäzt werden können / jedoch
nach beendigter Vertheilung und. Ausgleichung die ganze
Summe des obcrwähnten zusammengerechneten Ge-,
sammtwerlhes wieder heraus kommen muß.

14.. Diese Vertheikung soll in jeder Gemeinde auf
folgende Weise vorgenommen werden :

m Binnen zehn Tagen nach Verflussder von der Mn»

nizipalität für die Einschreibung der Liegenschaften der.
Gemeinde bestimmten Zertftist, soll die Munjzipalnät
die Besitzer der i» der oben Artikel >z vorgeschriebenen

Tabelle begriffenen Liegenschaften versammeln/ ihnen cine

Abschrift von ber erwähnten Tabelle zustelle»/ >md sie

auffordern, die Vertheilung des gesammten Werthes
nach dem 1?. Art. entweder unter sich selbst / oder vec.

mittelst eines Ausschusses/ oder aber durch andere von

ihnen mit diesem Geschäfte bcauftraale Bürger zu be-

werksttlligen. Falls diese EigeMhümer voraussetzen, te.ß

sie in Ansehung dieser Vertheilung oder der Ernennung
der Beauftragten nicht würden übereinkommen könne«/

so sollen sie dieß sogleich der Munizipalität erklären, welche

die Vertheilung durcy Experten, die nach Vorschrift des

hienach folgenden §. zu ernennen sind, bewerkstelligen

lassen soll.
b. Bey den Gemeinden, wo die Gesammtheit der

während mehr gedachtem Zeiträume vorgefallene» Käufe

nicht ungefähr den achten Theil des Werthes aller in

ihrem Bezirke befindlichen Liegenschaften ausmachen

würde, soll die Vertheilung in Vereinigung mit dcrieni-

gen anstossenden Gemeinde, in welcher sich die meisten

Käufe vorfinden, und vermittelst der ZnsaiiimcndernffM
und Vereinigung der Eigenthümer der in diesen beyden

Gemeinden verkauften Liegenschaften geschoben.

e. Wenn tiefe Liegcnschaftsbesitzer binnen zwanzig

Tagen von der Zustellung der Tabellen an, diese Ver-

theilung nicht bewerkstelliget haben, oder wen» die Mu-

nizipalität oder der Dtstriktsausscl/cr sie für fehlerhaft

und ungüllig erkennt, so soll die Vertheilung sogleich und

entscheidend durch drey Experten gemacht werden, wovon

die Munizipalität einen, der Distriktseinnehincr und der

Distriklsauftiher den zweyte» ernennen werde»; diese

beyden Experten sollen den dritten Mitarbeiter wählen.

Falls sich der Disiriktsemnehmer und der Disiriktsaufst-
her in ihrer Wahl nicht vereinigen könnten, so ernennt

die Verwalttmgskammer sogleich einen der beyden von

ihnen vorgeschlagenen Bürger.
A r t. 15. Die auf oorbeschrlebenc Art bewerkstelligte

Vertheilung der Güterpreiie soll die Richtschnur seyn,

nach welcher alle in den Tabellen begriffene Besitzer, ihre

Grundsteuer für i8«o vo» diesem Theile ihres Dennö-

gens zwey Wochen nach der ihnen durch den Distnî^-
einnehmer deßhalb zugestellten Note zn entrichten haben.

>6. Die Liegenschaften, welche während den ange-

führten Jahren nlchb verkauft worden, sollen von den

Muntzipallläten oder ihren Bevollmächtigten geschäht

werden und zwar im Verhältmsse der nach-dem Art. r;.



für die verkauften Liegenschaften bestimmten Schatzungs.

preise. Im Falle der Vereinigung zweyer Gemeinden,

nach Inhalt des §. b. des 14. Art., werden die beyden

Munizipalitäten oder ihre Bevollmächtigten, die Schat-

jungen gemeinschaftlich vornehmen.

17. In den Gemeinden, wo keine Käufe während

dem angezogenen Zeitraume statt gehabt habe», wird
die Schätzung der Liegenschaften durch die Munlzipalt.
täten oder ihre Bevollmächtigten, in Vereinigung mit
jenen der beyden anstossenden Gemeinden gemacht werden,

welche die gröste Summe an Liegenschaften besitzen, und

ihre Schätzungen beendigt haben werden ; die SchatzungS.
preise dieser beyden leztern Gemeinden werden dann bey

der Schätzung der Liegenschaften derjenigen Gemeinde,

wo keine Käufe vorgefallen, zur Grundlage genommen
werden.

»8. Die durch die Munizipalitäten in Gemäßhcit ge-

genwärtigcn Beschlusses verfertigten Register, follen
allen Gemàdâbûrgern zur beliebigen Einsicht offen stehn.

Die Munizipalität soll die Bemerkungen derselben zu

Nutze ziehen, und ihnen in Ansehung ihrer Vorstellungen,

wenn sie dieselben begründet findet, Recht wicderfahren
lassen.

»s. Jeder Bürger, welcher Vorstellungen machen,

end von der Mnmzipaliläl abgewiesen wurde, kann sich

au den Distriktsausseher wenden, welcher mit der Mu-
nizipalilät die Beschwerden des Bürgers wo möglich,
gütlich beyzulegen suchen wird: im Falle, daß dieser

dadurch nicht zufrieden gestellt wäre, so kann er, mit
Vorweisung seiner Quittung für die von der streitigen
Liegenschaft entrichtete Grundsteuer von i goo von dem

Dlstriklsaufseher, dem er seine Vorstellungen schriftlich
einzugeben hat, fordern daß er diese Vorstellungen samt
seinem eigenen Gutachten dem Schatzungs-Oderansse-
her Übermacht; dieser wird denselben seine Bcmcrknngcn
beyfügen, und sie an die PerwaltunaMmmer abgehen

lassen, welche aufKosten des Unrcchihabenden die Schat,
zung, welche die Beschwerde veranlaßte, durch Ge-

schworne untersuchen uuv berichtigen lasse» soll.

as. Nach der Abschrift des von der Verwaltungs'
kammer gutgeheißenen Cadasters, der während den vor-
geschriebenen Iahren nicht verkaufte» und deßwegen

abgeschäzten Liegenschaften jeder Gemeinde, soll jeder

Steuerpsitchlige die Zwey vom Tausend für seine Grund,
steuer ,800, von seinen dießfälligcn Liegenschaften inner

zwey Wochen, nach der ihm von dèm Distriksàch-
mer deßhalb' zugestellten Nott entrichten.

Die VcrwaltungSkamwern können auf die non Seiten
der Slcuerbcamtcn oder anderer Bürger erfolgenden An-
zeigen, zu niedriger oder unredlicher Schätzungen, die

Untersuchung und Berichtigung derselben durch Ge,
schworne, in Begleitung des Distriktsaufschecs, anordne.».

21. DicGemeindskammer», Gesellschaften und Cor-
poralionen, welchen Namen sie auch immer haben
möge», die Spitäler, Academien, obere und untere
Schulen, mit emcm Worte, alle und jede Besszer von
Grundstücken und Gebäuden sind in Betreff der Ver-
ferrigung des Cadasters den durch den gegenwärtigen
Beschluß vorgeschriebenen Verfügungen und Fvrmaii-
täten, wie andere Bürger, unterworffen.

22. Die Partikularen, EemeindskammerN, Gcmà
heften und Corporations, welche ein Milcizenthum
oder ein Nutziiugseccht an irgend einer Liegenschaft, cS sey

ganz oder zum Theile, oder nnqelheilt mit andern Bür-
gern haben, sind gehalten die Grundsteuer von diesem

Liegenschaften nach Verhältniß ihres Nutzungs. oder

Eigenlhumsrecbls sammeihafl zu befohlen, wobey es

ihnen fccvgklassku wird die zu bezahlende Summe unter
sich zu vertheilen ; diese Bezahlung soll jedoch die Rechte'
der Haupteigenthümer der Liegenschaften nicht im miM
besten benachlheiligen können.

2?. Jeder Bürger, welcher nicht ans das Begehret»'
des Distriklscinnchmcrs die schuldige Grundsteuer inner
den durch die Artikel 1; untsi 2s oben ftstgesezlen Zeit-
fristen entrichten würde, soll nebst dem Betrag der Aö,
gäbe, eine der annoch schuldigen Grundsteuer gleichkom^
mcnde Summe zur Strafe bezahlen. ^

24. Die Belohnungen der mit der Vcrfertigung'dcp
Gemeint - Cadaster beschäftigten Munizipalitälsglieder,-
oder anderer dazu bestellten Bürger, so wie alle anders
durch die Verferlignng des Cadasters veranlaßten Kosten/
werden die Distriktseinüehmcr nnmitteldar aus den erste»'
in die Kassen eingehenden Geldern bezahlen, und die'
durch die Verwattungskammer bcrichligel und gench«

migte Rechnung darüber der Munizipalität zustellend

welche den Betrag davon auf den Werth aller Liegen»-
fchafle» der Gemeinde nach dem Stcuerfuße vertheilen/
von jedem Eigenthümer die Bezahlung seines Antheils'
foderii, und die eingezogene Totalsumme dem-Distrikts--
eiimchmcr inner zwanzig Tagen mrch der ihr zugestelltes
Rechnung, wiedererstatten wirb.

2z. Falls eine Munizipalität die Verfertigung des-"

Cadasters versäumen, oder den Verfügungen dès geMd-
wärligen Beschlusses entgegen handeln würde, so soll A
ss.tiesett ihren Vercichtungen und auf ihre Kosten durch-'



andere- vox dem Distriktseinnchmer und dem Distrikts,
aufseher dafür ernannte Bürger, crfczt werden.

26. Die Gläubiger aufHypothck, so wie aufRevers-
akten oder auf andere von einem unbezahlten Kauffchil.
ling für eine hypothekirle Liegenschaft herrührende Titel,
sind gehalten, ihren Schuldnern die Zwey vom Taufend
von dem Kapitalwerthe der erwähnten Titel, zur Schad,
ioshaltnng für den Theil der Grundsteuer, welchen ihr
Schuldner für die ihnen hypothckirte Liegenschaft bezahlt

hat, an den jährlichen Schuldzinfeu nachzulassen.

Die Schuldner sollen diesen Abzug nicht von den vor
dem l. Iunius 1800 verfallenen Zinsen fodern können:

er soll nur von der Bezahlung der Zinse, welche nach
dem z i. May verfallen flnd, statt haben.

Die GlänbigecIönnen bey dieser Gelegenheit verlan,
gem daß die Schuldner ihnen eine Quittung des Distrikts-
einnehmers für die geleistete Bezahlung der Grundsteuer
von der oder den hypothckirtcn Liegenschaften vorweisen
sollen.

(Die Forts, folgt)

Gesetzgebender Nath, 14. Merz.

Fortsetzung.

Gesetzv 0 rfchlag.
Der gesetzgebende Rath — Aus Anlag mehrerer ein-

gekommener Bittschriften, worin um Erläuterung des

allgemeinen Baupolizcygesttzes vom iz. Christin. i??8
angesucht wird, und nach Anhörung feiner Pvlizey-

cvnmiißion;

In Erwägung, daß zwar die durch jenes Gesetz zu-

gestandene Freyheit, auf seinem eigenen Grund und

Boden zu bauen, auf diejenige» Fälle beschränkt ist,
wo die Ausübung desselben weder das Eigenthum eines

Dritten noch die allgemeine Sicherheit gefährdet; daß

aber dieses Gesetz keine Vorschriften enthält, wie das

Vorhaben einen Bau aufzuführen, zur allgemeinen

Kenntniß gelangen, und wer über das Vorhandenfeyn
altfälliger gesetzlicher Hinderungsgründe entscheiden soll;

beschließt:
Jeder, der ein neues Gebäude aussühren will, ist

gehalten, fein Vorhaben wenigstens 6 Woche» vor
AnHebung der Arbeit, in derjenigen Gemeinde, wo
der Ban Platz haben soll, ber Mumzipalität an-

zuzeigen, die solches vs» Canzeln pliblizieren lassei,

soll. Zugleich wirb er auch den Ort, wo er den

Bau aussühren lassen will, und die AuSdchnvnz
und Höhe deS Gebäudes mit Stangen bezeichne»,

nnd den Grund und Aufriß desselben, wenn einer

verfertiget worden, in das Sekretariat der Munizipa.
liläl lege». Wer die Befolgung dieser Lorschrist un.
teriäßt, verfällt in eine Buße von fünfzig Franken,'
und wenn der errichtete Bau dem Eigenthum eines

Dritten oder der allgemeinen Sicherheit gefährlich
erfunden werden sollte, so ist er gehalten, dense!,

bcn in eigenen Kosten wieder abbrechen, und die

Sachen in ehcvsrigcii Stand setzen zu lassen.

2. Wer in dem Vorhaben deö Baulustigcn überhaupt
oder in der Art der Ausführung desselben eine Ge-

fährdmig feines Eigenthums zu bemerken glaubt,
soll inner den obbestimmten 6 Wochen, dcr Verwal-
tungskammer des Cantons ferne Wiberfttzungs-
gründe eingebe».

z. Auf diejenigen Bauten, die das Eigenthum der

Nation oder die allgemeine Sicherheit gefährden

könnten, oder durch die den noch bestehenden Bau«

pvlizeygefetzcn eines Orts entgegen gehandelt wird,
sind die Munizipalitäten zu achten verpflichtet, und

von Amtswcgen gehalten, inner der nemlichcn Frist,
der Vcrwaltnngskammcr die sich gegen den Ban

vorsindendcn Hinderungsgründe einzugeben.

(Die Forts, folgt.)

W i e d e r r u f.
Das Distriktsgerichl Basserstorf hat mich uiilttin

iy. März zu einem öffentlichen Wiedcrrnf einiger, im

6tcn Bogen meines Wochenblatts enthaltener, von den:

Vollzichnngsralh als strafbar denunzierter Ausdrücke

verurtheilt. Ich mache es mir zur Freude vor dem

Publikum zu erklären, daß es nie i» meiner Absicht

gelegen, die helvetische Regierung, oder einzelne Mit«

glieder der höhern und niedern Authoritäten zu beleibt-

gen, anzuklagen oder zu beschimpfen. Da iiidess»

jener Aufsatz nicht mit der erforderlichen Behutsamkeit

und Delikatesse gestellt worden, um nicht gegen meine

Absicht als beleidigend und ehrrührig für die Ncgierimt

aufgenommen zu werden, so sollen hiemit alle meine,

als strafbar denunzierte» Aeusserungen zmückgenonnne»

und Wiederrussen seyn.

Einbrach, C. Zürich, den ;r. März -8ol.
Jakeb Schweizer, W-


	Vollziehungs-Rath

